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Gemeinsame Kriterien zum nachhaltigen Schutz der Wässermatten im Oberaargau ausarbei-
ten 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, 
1. gemeinsam mit den Bewirtschaftenden und den Grundeigentümern Kriterien zum nachhaltigen 

Schutz der Wässermatten auszuarbeiten. 
2. Die Kriterien sind so auszugestalten, dass sie keinesfalls einer materiellen Enteignung entspre-

chen. Das öffentliche Interesse darf nicht höher gewichtet werden, als die durch die Nutzungs-
einschränkung entstehende Einkommensverminderung der Bewirtschaftenden. 

3. Das Ergebnis der Vorlage muss zur Mitwirkung den Grundeigentümern und den Bewirtschaften-
den vorgelegt werden. 

Begründung: 
Dem Vortrag zum Kreditgeschäft Nr. 2015 RRGR 834 zur Sanierung der Wässermatten-Stiftung 
kann entnommen werden, dass seitens des Regierungsrats wie auch des Stiftungsrats eine kanto-
nale Überbauungsordnung (KÜO) zum nachhaltigen Schutz der Wässermatten nach Art. 102 des 
Baugesetzes vorgesehen ist.  
Gibt es keine alternative Lösung als eine KÜO? Die JGK beabsichtigt, in enger Zusammenarbeit mit 
der Wässermattenstiftung diese KÜO auszuarbeiten, wie man dem Vortrag entnehmen kann. Es 
kann doch nicht sein, dass die direkt Betroffenen bei einem solchen Projekt nicht mitreden können! 
Schliesslich geht es hier um eine neu verordnete und nicht freiwillige Nutzungseinschränkung und 
die daraus entstehende Einkommensverminderung. Darum bitte ich den Regierungsrat, diese For-
derung zu berücksichtigen. 
Begründung der Dringlichkeit: Damit sich die Bewirtschaftenden endlich wieder auf eine faire Ent-
schädigung verlassen können. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Der Grosse Rat hat am 25. November 2015 einer Eventualverpflichtung von 3,75 Mio. Franken zur 
finanziellen Sanierung der Wässermatten-Stiftung zugestimmt. Dieser Beschluss unterliegt noch 
dem fakultativen Finanzreferendum. 
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Bereits im Vortrag zu diesem Geschäft hat der Regierungsrat aufgezeigt, dass nur die Ausarbeitung 
einer kantonalen Überbauungsordnung (KÜO) eine langfristige rechtlich-organisatorische Sicherung 
der Wässermatten zu erreichen vermag. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) der 
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK) hat die Vorarbeiten zur Ausarbeitung einer solchen 
KÜO schon an die Hand genommen. Noch im Dezember 2015 wird eine entsprechende Projektor-
ganisation geschaffen. 
Nach den Vorgaben des kantonalen Baugesetzes (BauG) ist eine KÜO im Verfahren des Erlasses 
einer «normalen» Überbauungsordnung (Art. 58 ff. BauG) zu erarbeiten. Dabei kommt der Mitwir-
kung der betroffenen Kreise, der Bevölkerung sowie der betroffenen Gemeinden eine wichtige Be-
deutung zu. Daher wird vor dem formellen Beschluss der KÜO durch die JGK zunächst eine öffent-
liche Mitwirkung durchgeführt. Später erfolgt dann eine öffentliche Planauflage mit Einsprachemög-
lichkeit. 
Der Regierungsrat hat immer betont, dass die Erarbeitung der KÜO in enger Zusammenarbeit mit 
der Wässermatten-Stiftung erfolgen soll. Im Stiftungsrat haben die Bewirtschafter entlang der Lan-
geten bzw. der Rot mit zwei Vertretern bzw. einem Vertreter Einsitz. Ebenso haben die betroffenen 
Gemeinden im Stiftungsrat einen Vertreter, welcher in einem Turnus unter diesen Gemeinden be-
setzt wird. Es besteht durchaus Raum, zusätzlich auch eine Vertretung der Grundeigentümer, die 
ihr Land nicht selber bewirtschaften, in die Projektorganisation einzubeziehen. 
Zu Frage 1 
Die Kriterien zum nachhaltigen Schutz der Wässermatten werden im Zuge des Erlassverfahrens der 
KÜO erarbeitet. An diesen Arbeiten sollen die Bewirtschaftenden einerseits sowie die Grundeigen-
tümerinnen und Grundeigentümer andererseits direkt beteiligt werden.  
Zu Frage 2 
Der Regierungsrat lehnt es ab, das Verfahren zur Erarbeitung der fraglichen Kriterien im Voraus zu 
präjudizieren. Zunächst müssen die einzelnen Interessen ermittelt werden, bevor die Interessenab-
wägung erfolgen kann, zumal die Betroffenen in diesen Prozess einbezogen werden und sich not-
falls mit Rechtsmitteln wehren können.  
Der Regierungsrat weist darauf hin, dass die Aufnahme einer landwirtschaftlichen Fläche in den 
Perimeter der KÜO nicht zwingend zu einer Einkommensverminderung führt. Landwirtinnen und 
Landwirte können dank der Agrarpolitik 2014–2017 des Bundes für viele Wässermatten Land-
schaftsqualitätsbeiträge beziehen. Die verschiedenen agrarökologischen Programme des Bundes 
bieten den Landwirten zudem weitere finanziell attraktive Möglichkeiten: Durch die ökologische 
Aufwertung können zusätzliche Beiträge generiert werden. Gleichzeitig wird so nebst der land-
schaftlichen auch die ökologische Qualität der Wässermatten verbessert. 
Zu Frage 3 
Das Erlassverfahren einer KÜO garantiert nebst einer Mitwirkung auch eine öffentliche Planauflage 
mit Einsprachemöglichkeit während 30 Tagen. Somit ist die Mitwirkung nicht nur der Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümern, der Bewirtschaftenden und der Gemeinden garantiert, sondern 
wird auch weiteren betroffenen oder interessierten Kreisen ermöglicht. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Punktweise beschlossen 
Ziffer 1: Annahme 
Ziffer 2: Ablehnung 
Ziffer 3: Annahme 
 
Kurzer Unterbruch bist zum Eitreffen von Herrn Regierungsrat Neuhaus.  
 
Präsident. Ich begrüsse Herrn Regierungsrat Neuhaus. Jetzt kann ich wieder Neuhaus sagen. 
(Heiterkeit) Ich habe schon gestern verschiedenste Regierungsräte mit Neuhaus angesprochen. Wir 
kommen zu Traktandum 46, der Motion Wälchli «Gemeinsame Kriterien zum nachhaltigen Schutz 
der Wässermatten im Oberaargau ausarbeiten». Die Regierung ist bereit, die Ziffern 1 und 3 anzu-
nehmen, lehnt aber Ziffer 2 ab. Wir führen eine freie Debatte. Frau Grossrätin Wälchli als Motionärin 
hat das Wort.  
 
Käthi Wälchli, Obersteckholz (SVP). Ich danke dem Regierungsrat für die Beantwortung meiner 
Motion, bestreite aber die Ablehnung von Ziffer 2. An dieser Stelle möchte ich meine Interessenbin-
dung bekannt geben: Unsere Familie ist Besitzerin zweier Parzellen des Wässermatten-Gebiets. 
Eine davon wässern wir. Aber wir haben sie seit einem Jahr verpachtet, weil wir die Landwirtschaft 
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aufgegeben haben. Wenn ich mich jetzt für die Wässermatten einsetze, kann ich damit nicht in mei-
ne eigene Tasche wirtschaften.  
Die Wässermatten-Stiftung hat grosse Finanzierungsprobleme. Deshalb haben wir in der Novem-
bersession einen Kredit zur Sanierung gesprochen. Das Gebiet der Wässermatten ist im Bundesin-
ventar für schützenswerte Landschaften enthalten und umfasst 600 Hektaren. Davon werden 
110 Hektaren seit 1992 wieder gewässert. Seit 1998 können die vertraglich vereinbarten Entschädi-
gungen für die Bewirtschafter nicht mehr eingehalten werden. Der Rückgang wuchs stetig an und 
die Entschädigungen betragen heute noch 15 Prozent des seinerzeit vereinbarten Betrags. Es ist zu 
bemerken, dass die Bewirtschafter – von einer Ausnahme abgesehen – trotzdem ihren Verpflich-
tungen nachgekommen sind.  
Erst im Jahr 2013 wurde vonseiten des Stiftungsrats eine Arbeitsgruppe gebildet, die Lösungsvor-
schläge zur Sanierung der Wässermatten ausgearbeitet hat. Mit dem Vorschlag einer Überbau-
ungsordnung gingen sie zum Regierungsrat. Wir als Betroffene erhielten zu keinem Zeitpunkt die 
Möglichkeit, uns einzubringen. Eine Überbauungsordnung ist für mich ein einschneidender Eingriff 
in das persönliche Eigentum. Bis jetzt erfolgte das Wässern auf privatrechtlicher Basis. Die neue 
Situation wirft viele Fragen auf. Welche zusätzlichen Einschränkungen werden auf uns Betroffene 
und die Gemeinden zukommen? Was bedeutet der Eintrag ins Register der öffentlich-rechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen? Wie hoch werden die Entschädigungen nach dieser langen Durststre-
cke sein? Das ist eigentlich mein Anliegen in Ziffer 2. Einerseits sollen die Kriterien keinesfalls einer 
materiellen Enteignung entsprechen. Weiter kann es nicht sein, dass die Anforderungen erhöht 
werden und im Gegenzug der bestehende Zahlungsrahmen nicht verändert wird. Wie sollen wir mit 
einem Stundenlohn von 28 Franken die Wässermatten bewirtschaften, so wie es heute der Fall ist? 
Agroscope Tänikon empfiehlt den Bauern für die Arbeit einen Stundenansatz zwischen 55 und 65 
Franken. Ich verstehe unter einer gerechten Abgeltung etwas anderes als einen Stundenlohn von 
28 Franken. Es geht hier um ein Kulturgut und ein Erholungsgebiet, dass nicht zum Nulltarif zu ha-
ben ist und auch nicht zu einem Dumpingpreis. Ich bin bereit, Ziffer 2 in ein Postulat zu wandeln. Ich 
erwarte aber vom Regierungsrat das Bestreben für faire Lösungen, wenn er schon die Zügel selber 
in die Hand nehmen will. Zusammengefasst beantrage ich die Annahme der Ziffern 1 und 3 als Mo-
tion und von Ziffer 2 als Postulat. Ich danke für die Aufmerksamkeit. 
 
Adrian Wüthrich, Huttwil (SP). Der Schutz wertvoller Landschaften ist für uns eine Herzensange-
legenheit. Die SP-JUSO-PSA-Fraktion hat auch diese Motion geprüft und eingehend diskutiert. Aus 
kulturhistorischer, landwirtschaftlicher, aber auch aus raumplanerischer Sicht sind die Wässermat-
ten für uns ein wichtiges Anliegen. Mit dieser traditionellen Art der Bewirtschaftung wird ein wertvol-
ler Beitrag zur Erhaltung unserer einzigartigen Kulturlandschaft im Oberaargau geleistet.  
Zu Ziffer 1 der Motion: Wir haben alle Kenntnis der Absichten des Regierungsrats, die Erhaltung der 
Wässermatten langfristig durch eine Überbauungsordnung sicherzustellen. Eine kantonale Über-
bauungsordnung ermöglicht für alle Akteure und betroffenen Gemeinden eine einheitliche Bewirt-
schaftungsform und verankert diese verbindlich. Es ist sicherlich eine grosse Chance für die Wäs-
sermatten. Uns ist aber wichtig, dass bei der Erarbeitung einer kantonalen Überbauungsordnung 
den Grundeigentümern und den Bewirtschaftern die nötige Plattform zur Verfügung gestellt wird, 
damit diese ihre Anliegen einbringen können. Nur so kann garantiert werden, dass die wertvollen 
Kulturlandschaften auch langfristig bewirtschaftet werden können. Es darf nicht über die Köpfe der 
Betroffenen hinweg entschieden werden, welche tagtäglich mit den Vorschriften dieser Überbau-
ungsordnung leben müssen. Die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter haben bis heute wertvolle 
Arbeit geleistet und sollen das auch in Zukunft machen können. Wir haben uns gefreut, dass der 
Regierungsrat Ziffer 1 im Sinn von «zäme geits besser» annehmen will.  
Zu Ziffer 2: Für uns ist klar, dass bei einer so schönen und wertvollen Landschaft ein öffentliches 
Interesse besteht, das entsprechend gewichtet werden muss. Wir teilen die Meinung des Regie-
rungsrats, dass die Interessen sorgfältig ermittelt werden müssen, bevor eine Interessensabwägung 
gemacht werden kann. Die angesprochenen Einkommensverminderungen stellt auch unsere Frak-
tion infrage. Die Entschädigungen werden jetzt neu organisiert; wir haben entsprechend entschie-
den. Dabei können auch die Landschaftsqualitätsbeiträge für diese Flächen beantragt werden. Die 
Wandlung in ein Postulat konnten wir in der Fraktion nicht besprechen. Meines Erachtens – und 
nach ein paar Diskussionen mit einzelnen Fraktionsmitgliedern – können wir dieser Ziffer als Postu-
lat zustimmen.  
Auch Ziffer 3 nehmen wir an. Wir unterstreichen aber nochmals, dass die Mitwirkung für alle Inte-
ressierten gewährleistet und keine Sonderrechte vorgesehen werden. Es sollen alle mitwirken kön-
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nen. Im Anschluss wird entschieden und danach gibt es die Möglichkeit der Einsprache. Kurzum 
unterstützt die SP-JUSO-PSA-Fraktion die Ziffern 1 und 3 als Motion und Ziffer 2 als Postulat. Wir 
danken Ihnen, wenn Sie das ebenso handhaben. 
 
Christine Grogg-Meyer, Bützberg (EVP). Wir von der EVP haben die Ziffern 1 und 3 so ange-
nommen, wie es der Regierungsrat empfiehlt. Wir nehmen Ziffer 2 ebenfalls als Postulat an. Ziffer 2 
findet bei uns eine Mehrheit, wenn sie nicht als Motion beantragt wird. Wir sind in der Fraktion klar 
der Meinung, dass wertvolle Landschaften einen besonderen Schutz und eine besondere Pflege 
brauchen. Die Wässermatten gelten als Kulturdenkmal und Erholungsgebiet oder, kurz gesagt, als 
ökologisches Paradies. Diese paradiesische Ruhe wurde nun durch einen Vorfall gestört, den es in 
den 24 Jahren der Wässermatten-Stiftung nie zuvor gegeben hatte. Ein Landwirt brach in grosser 
finanzieller Not seinen Bewirtschaftungsvertrag und nahm ein Stück der geschützten Landschaft 
unter den Pflug. Für uns ist unbestritten, dass das nicht in Ordnung war. Es geschah aber aus einer 
finanziellen Notlage heraus, die durch den Rückgang der Bewirtschaftererträge verursacht wurde. 
Diese betrugen einst 4500 Franken pro Hektare und sanken auf 800 Franken pro Hektare. Trotz 
des rechtzeitigen Hilferufs seinerseits und der Mahnung an die Stiftung, wieder Entschädigungen 
auszuzahlen, die dem Aufwand gerecht würden, mahlten die Mühlen leider viel zu langsam. Ich lese 
im Kreditantrag der Novembersession, dass eine Arbeitsgruppe der Stiftung den Regierungsrat im 
Dezember 2013 zum Handeln aufgefordert hatte. Sicher wurde hinter den Kulissen gearbeitet, aber 
eben hinter den Kulissen. Die Bewirtschafter wurden nicht zu den Umständen und nach ihrem Wil-
len befragt, und ob sie bereit sind, weiterhin diese Leistung für die Öffentlichkeit zu erbringen. 
Jetzt liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, der umstritten ist. Es ist ein Vorschlag, der die rechtliche 
Regelung und Absicherung durch eine kantonale Überbauungsordnung sichern will. Leider ist auch 
dieser Vorschlag ohne Anhörung aller Betroffenen entstanden. Die Bewirtschafter wurden nicht mit-
einbezogen. Wir meinen, es brauche für die Zukunft eine Lösung, die den zusätzlichen Mehrauf-
wand und die Mindereinnahmen – bedingt durch eine bewusst geringere Wertschöpfung – fair aus-
gleicht und die rechtliche Situation und damit den Fortbestand der Wässermatten regelt. Wir unter-
stützen das Postulat mit der Forderung, dass mit allen Beteiligten noch einmal eine gründliche und 
offene Diskussion geführt wird, die zu einer einvernehmlichen Lösung führt.  
Ich möchte als Vertreterin der Landwirtschaft noch einige persönliche Anmerkungen machen. Dazu 
kann ich sagen, dass ich zwar im Oberaargau ansässig bin, aber wir haben keine Wässermatten. 
Beim Thema Wässermatten geht es doch eigentlich um eine Interessensabwägung. Auf der einen 
Seite besteht der Anspruch des Eigentümers auf sein Land und damit auch die Entscheidung über 
die Bewirtschaftungsform. Auf der anderen Seite gewichtet der dauerhafte und rechtlich verbindli-
che Schutz eines «wertvollen kulturhistorischen Denkmals aus dem Mittelalter», wie es im Flyer 
heisst. Eine übergeordnete Rechtsverbindlichkeit lässt aber keine Wahl und keinen Raum für Frei-
willigkeit. In all diesen Jahren haben 60 Bauern trotz abnehmender Entschädigungen ihre Wässer-
matten nach Vorschrift freiwillig bewirtschaftet und gepflegt. Sie werden dies auch mit neuen Be-
wirtschaftungsverträgen ohne kantonale Überbauungsordnung weiterhin tun. Auch Landwirte wis-
sen, was Kulturgut ist und welche Bedeutung dieses hat. Ich empfinde es als Misstrauensvotum 
gegenüber 60 Bauern, die seit 24 Jahren immer im Interesse der Erhaltung dieses Kulturgutes zu-
letzt zu einer minimalen Entschädigung gearbeitet haben. Aufgrund einer Ausnahmesituation, aus-
gelöst durch einen einzigen Landwirt, der sich in einer aussergewöhnlichen und für ihn finanziell 
existenzbedrohenden Situation befand, eine kantonale Überbauungsordnung zu erlassen, ist mei-
ner Meinung nach ein Eingriff in persönliche Besitzverhältnisse, der einer materiellen Enteignung 
gleichkommt.  
 
Vizepräsident Carlos Reinhard übernimmt den Vorsitz 
 
Monika Gygax-Böninger, Obersteckholz (BDP). Im Namen der BDP kann ich mich vorwiegend 
auf Ziffer 2 beschränken und fasse mich kurz. Es macht aus unserer Sicht Sinn, wenn die Ziffer als 
Postulat überwiesen wird. Der Diskussions- und Handlungsspielraum soll nicht schon heute – bevor 
die Erarbeitung einer längerfristigen Lösung an die Hand genommen wird – in der verlangten engen 
Form eingeschränkt werden. Die BDP ist aber auch dezidiert der Meinung, dass bei den weiteren 
Schritten im Zusammenhang mit den Wässermatten alle Player am runden Tisch das Gespräch 
suchen und verhandeln müssen. Lösungen müssen gemeinsam erarbeitet werden. Bei diesen Ge-
sprächen ist es dann auch besonders wichtig, offen und ehrlich und vor allem im richtigen Moment 
zu diskutieren. Das gilt für alle Gesprächsteilnehmer. Deshalb begrüsst die BDP die Wandlung in 
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ein Postulat und wird dieses auch einstimmig gutheissen. Selbstverständlich unterstützen wir auch 
die Ziffern 1 und 3 als Motion einstimmig.  
 
Michel Rudin, Lyss (glp). Wir besprechen hier eigentlich ein typisch grünliberales Thema. Zum 
einen haben wir ökologische Aspekte, dann haben wir Landschaftsschutz und weiter auch ökono-
mische Aspekte. Infolgedessen stiess das Anliegen bei uns auf grosse Sympathie. Wir werden die 
Ziffern 1 und 3 als Motion unterstützen. Wir finden es auch absolut berechtigt, Ziffer 2 als Postulat 
durchgehen zu lassen. Unsere Unterstützung ist folglich klar und eindeutig.  
 
Bruno Vanoni, Zollikofen (Grüne). Es wurde bereits gesagt: Wir haben im letzten November der 
Vorlage zur Sanierung der Wässermatten zugestimmt. Bei dieser Gelegenheit nahmen wir auch zur 
Kenntnis, dass die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion beabsichtigt, eine kantonale Überbau-
ungsordnung zum Schutz und zur Erhaltung der bernischen Wässermatten zu erlassen. Damals 
stimmten wir dem Geschäft mit 121 gegen 2 Stimmen eigentlich diskussionslos zu. Niemand befand 
es für nötig, etwas gegen die Absicht zu äussern, eine Kantonale Überbauungsordnung zu erlas-
sen. Ich bin etwas erstaunt, dass man erst jetzt grundsätzliche Einwände vorbringt. Wir haben da-
mals zugestimmt. Hätte ich damals reden können, so hätte ich eigentlich gesagt, dass wir Grünen 
der Vorlage auch ausdrücklich deshalb zustimmen, weil man gleichzeitig eine kantonale Überbau-
ungsordnung erlassen will. Warum? Die Erhaltung dieser Kulturlandschaft nur durch finanzielle An-
reize zu sichern, wäre für uns ungenügend gewesen. Es braucht zusätzlich eine rechtliche Absiche-
rung. Das sind wir dieser ökologisch wertvollen Landschaft und der reichen Bewirtschaftungstraditi-
on, die dahintersteckt, schuldig. Das Verfahren für den Erlass einer kantonalen Überbauungsord-
nung ist im bernischen Baurecht geregelt. Dieses Instrument ist von Herrn Regierungsrat Neuhaus 
auch schon in anderen Fällen eingesetzt und gegen Kritik verteidigt worden. Er benutzte es zum 
Beispiel im Fall einer umstrittenen Deponie unter Berufung auf unseren Rechtsstaat, der solche 
Instrumente vorsieht, die vor Willkür schützen. Und er tat es unter Berufung auf übergeordnete kan-
tonale Interessen. Genau darum geht es hier: um das übergeordnete öffentliche Interesse an der 
Erhaltung und am Schutz der Wässermatten. Das ist wirklich eine einmalige bernische Kulturland-
schaft mit nationaler Bedeutung. Auch das wurde bereits gesagt.  
Weil es um das übergeordnete Interesse geht und weil das Verfahren einer kantonalen Überbau-
ungsordnung generell geregelt ist, haben wir vor allem mit einem Satz in dieser Motion Mühe. Es 
handelt sich um den zweiten Satz von Ziffer 2 der Motion. Wegen diesem Satz könnten wir der Mo-
tion nicht zustimmen. Wie wir es mit dem Postulat halten, machen wir noch davon abhängig, ob der 
Regierungsrat grosse Einwände gegen ein Postulat hat oder ob er den Vorstoss als Postulat entge-
gennehmen kann. Es geht unserer Meinung nach nicht an, dass dem öffentlichen Interesse im 
vornherein die höhere Bedeutung gegenüber privaten Eigentümer- und Einkommensinteressen zu-
gesprochen wird. Wir haben mit diesem Satz noch aus einem zweiten Grund Mühe. Wie der Regie-
rungsrat auch schon in seiner Antwort erklärt hat, finden auch wir es nicht zwingend, dass die tradi-
tionelle Bewirtschaftungsform der Wässermatten zu einer Einkommensverminderung führen muss. 
Der Minderertrag und der Mehraufwand sollen einerseits durch Beiträge der Stiftung und anderseits 
durch Direktzahlungen abgegolten werden. Ich möchte allerdings auch zum Thema Direktzahlungen 
– konkret zu den Landschaftsqualitätsbeiträgen, die man anfordern kann – eine kritische Bemer-
kung nachholen, die ich im letzten November nicht machen konnte. Es ist für mich nicht ganz ein-
sichtig, weshalb der Kanton Bern nicht höhere Landschaftsqualitätsbeiträge für die Wässermatten 
vorgesehen hatte. Hätte man das gemacht, müsste die Wässermatten-Stiftung auch weniger Geld 
einsetzen. Offenbar hatte man sich mit dem Kanton Luzern, der auch Wässermatten besitzt, auf 
einen bescheidenen Betrag von 1000 Franken pro Hektare geeinigt. 
Wir hatten übrigens auch damit Mühe, dass die Wässermatten-Stiftung so lange nicht auf die unbe-
friedigende Situation der nicht ausreichenden Mittel reagiert hat. Ich fasse zusammen: Ziffer 2 kön-
nen wir vielleicht als Postulat annehmen; bei Ziffer 1 und 3 helfen wir als Motion mit. Und ich danke 
bei dieser Gelegenheit allen Wässermatten-Bauern, die bis jetzt diese einmalige Tradition aus 
Überzeugung weitergepflegt haben und nicht nur des Geldes wegen. 
 
Hans-Rudolf Saxer, Gümligen (FDP). Im Sinn einer Vorbemerkung könnte man sich fragen, ob 
man das Geschäft der Novembersession zur Sanierung der Wässermatten-Stiftung nicht gleichzei-
tig mit dem heutigen Vorstoss hätte behandeln sollen. Die FDP-Fraktion unterstützt die Ziffern 1 und 
3 als Motion, welche seitens der Regierung auch nicht bestritten sind. In Ziffer 2 hat die Motionärin 
den Vorstoss ja in ein Postulat umgewandelt, und die FDP-Fraktion unterstützt dieses Postulat. Als 
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Motion hätten wir der Ziffer in der vorliegenden Form nicht zustimmen können. Die Form des Postu-
lats ist hier aus unserer Sicht der geeignete Weg. Die Regierung schreibt in ihrer Antwort, es gehe 
in der jetzigen Phase primär um die Ermittlung der einzelnen Interessen. Anschliessend soll eine 
saubere Abwägung zwischen den öffentlichen und den privaten Interessen gemacht werden. Als 
Fundament für diesen Prozess macht es sicher Sinn, wenn wir Ziffer 2 in Form eines Postulats 
überweisen. 
 
Der Präsident Marc Jost übernimmt wieder den Vorsitz. 
 
Thomas Rufener, Langenthal (SVP). Ich mache hier auch kurz eine Vorbemerkung. Ich bin nicht 
ganz unbefangen. Als Landwirt und Besitzer einer kleinen Parzelle des Gebiets bin ich persönlich 
betroffen. Zudem bin ich Stadtpräsident in Langenthal und war seinerzeit bei der Gründung der Stif-
tung im Stiftungsrat. Bruno Vanoni, es gab damals weder Landschaftsbeiträge noch eine Direktzah-
lungsverordnung. Die Gründung erfolgte in einer Zeit, als die Milch noch 1 Franken und 100 Kilo 
Weizen noch 100 Franken wert waren. Man hatte ganz andere Voraussetzungen. Nun ist halt diese 
Stiftung da und sie hat gearbeitet. Das ist der erste Punkt. Zweitens muss ich als Stadtpräsident von 
Langenthal sagen, dass wir in diesem Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung (BLN) super Landschaften haben. Es ist ein Naherholungsgebiet. Sie können 
heute kommen und sehen, wie sich die Bewirtschafter für die Erhaltung einsetzen. Punkt drei: Wer 
wurde zuerst vertragsbrüchig? Es war nicht Herr Wächli, sondern die Stiftung, indem sie die Beiträ-
ge nicht mehr bezahlen konnte.  
Man hat nun eine Ausgangssituation und will die Erhaltung der Wässermatten mit einer kantonalen 
Überbauungsordnung sichern. Und da muss ich um ein gewisses Verständnis auch an Käthi Wälchli 
appellieren. Ich verstehe, dass man in diesem Prozess ein Problem der Betroffenheit hat. Schliess-
lich hat man sich für die Erhaltung eingesetzt und dafür gearbeitet. Und jetzt kommt der liebe Staat 
und sagt, wir müssen eine kantonale Überbauungsordnung machen. Punkt vier: Wie die kantonale 
Überbauungsordnung aussehen soll, ist meines Erachtens noch nicht ganz in allen Köpfen fixiert. 
Die Teilgebiete mit 111 Hektaren, welche die Stiftung im Kanton Bern noch unter Vertrag hat, sind – 
ich habe nicht genau gezählt – auf acht bis zehn Gemeinden verteilt. Zum Teil ist die Stiftung auch 
noch im Kanton Luzern tätig. Es wird nicht einfach werden, eine kantonale Überbauungsordnung 
über diesen Flickenteppich zu definieren. Deshalb sind wir skeptisch.  
Ich komme jetzt aber zum Vorstoss. Nachdem Ziffer 2 durch die Motionärin in ein Postulat gewan-
delt wurde, ist es für die SVP klar, dass wir Ziffer 1 und 3 als Motion annehmen und auch dem Pos-
tulat zustimmen. 
 
Johann Ulrich Grädel, Huttwil/Schwarzenbach (EDU). Thomas hat alles bereits gut erklärt und 
ich brauche nichts mehr hinzuzufügen. Es wurde bereits alles gesagt. Die EDU unterstützt die Moti-
on in den Ziffern 1 und 3 und das Postulat in Ziffer 2 können wir natürlich auch unterstützen.  
 
Präsident. Bevor wir zu den Einzelvoten weitergehen, darf ich eine Gruppe auf der Tribüne begrüs-
sen. Wir haben Drittlehrjahr-Schreinerlehrlinge aus dem Bildungszentrum Emmen bei uns. Guten 
Tag, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit im Rathaus in Bern. (Applaus) Als Einzelvotant hat Herr 
Grossrat Aebi das Wort. 
 
Markus Aebi, Hellsau (SVP). Ich habe als Mitmotionär den Diskussionen zugehört und bin über 
gewisse Voten ein wenig erstaunt. Zu zwei Punkten möchte ich Stellung nehmen. Zum einen zur 
Entschädigungsfrage: Man hat in der Entschädigungsfrage den betroffenen Bauern zehnjährige 
Verträge angeboten. Das geschah im Wissen, dass der Zahlungsrahmen des Bundes ein integrie-
render Bestandteil der Entschädigungsvereinbarungen ist und die Bundesbeiträge alle vier Jahre 
neu berechnet werden. Geht der Bauer einen zehnjährigen Vertrag ein, hat er keine Sicherheit, 
dass er die anfänglich vereinbarten Entschädigungen mittelfristig realisieren kann.  
Der zweite Punkt betrifft die kantonale Überbauungsordnung. Seit 25 oder 30 Jahren besteht eine 
Partnerschaft zwischen den Bauern und der Wässermatten-Stiftung. Das hat auf Augenhöhe funkti-
oniert bis die finanziellen Schwierigkeiten auftauchten. Ich bin überzeugt, dass eine Partnerschaft 
zwischen Bauern, Kanton und Stiftung mehr Sinn macht, als dass man über alle Gemeinden hinweg 
versucht, eine Überbauungsordnung zu lancieren. Das führt zu einer unnötigen Bürokratie und Dis-
kussionen, die nicht auf Augenhöhe stattfinden. Deshalb habe ich den Eindruck, wir würden über 
einen «Fehlschuss» abstimmen. Ich bitte Sie, der Motion in Ziffer 1, dem Postulat in Ziffer 2 und der 
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Motion in Ziffer 3 zuzustimmen. Somit entsteht Zeit, damit die Partner miteinander saubere Rege-
lungen finden können und eine Ausgangslage entsteht, in der auf Augenhöhe diskutiert werden 
kann.  
 
Hugo Kummer, Burgdorf (SVP). Ich will die Diskussion nicht verlängern, aber kurz erklären, wes-
halb ich Mitmotionär bin. Mir hat das ganze Verfahren der Aufteilung auf die Parzellen und auf die 
Eigentümer nicht gepasst. Für mich ist ganz klar, dass bei so grossen Sachen die Grundeigentümer 
immer voll und ganz informiert und mit im Boot sein müssen. Eine kantonale Überbauungsordnung 
bringt nur eine Lösung für die ganze Region, wenn zwingend alle Beteiligten vom Gleichen reden 
und informiert sind, auch was all die Abgeltungen und Beiträge betrifft. Das muss sauber geregelt 
werden. Deshalb ist es mein Anliegen, dass Sie Ziffer 1 und 3 als Motion und Ziffer 2 als Postulat 
überweisen. 
 
Präsident. Ich habe keine weiteren Voten aus dem Rat gemeldet und übergebe das Wort Herrn 
Regierungsrat Neuhaus. 
 
Christoph Neuhaus, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor. Die Stiftung Wässermatten ist in 
Schieflage geraten und da hat man den Kanton zu Hilfe gerufen. Passiert ist noch gar nichts Gros-
ses. Man hat noch nicht einmal angefangen zu verhandeln. Es wurde in Aussicht gestellt, dass man 
entsprechend Stiftungskapital wieder äufnen will, damit die Stiftung nicht schlussendlich aufgelöst 
werden muss. Im Rahmen der Diskussion über das «Wie weiter» ist der liebe Staat nicht nur da, um 
à fonds perdu Geld zu geben, sondern man will natürlich auch eine Sicherheit haben und sagen 
können, wie das Geld eingesetzt wird.  
Sie haben für die Wässermatten eine Lanze gebrochen, wo es ganz klar ist, dass die Bewirtschafter 
gut dazu schauen. Die Bauern und Bäuerinnen müssen wir mit ins Boot holen; diejenigen, die auf 
der einen Seite Eigentümer sind und auf der anderen Seite auch Bewirtschafter. Auf beiden Seiten 
müssen die direkt Betroffenen einbezogen werden. Das Gebiet erstreckt sich über die Kantone hin-
weg und über acht Gemeinden. Es sind derzeit über 100 Bewirtschaftende, und da braucht es eine 
grundlegende Auslegeordnung. Wenn der Kanton hingehen und diskutieren soll, kann man nicht mit 
fixen Kriterien, Auflagen und Bestimmungen in eine Verhandlung steigen. Es braucht zuerst eine 
Auslegeordnung. Man muss schauen, wie man die Stiftung und den Verein Wässermatten in die 
Pflicht nehmen kann. Diese wären eigentlich zuerst in der Pflicht und nicht der Kanton Bern. Aber 
sollte der Kanton zum Zug kommen, dann muss man schauen, wie erstere eingebunden werden 
können. Ich bin froh, dass die Motionärin Käthi Wälchli bereit ist, Ziffer 2 in ein Postulat zu wandeln. 
Auf keinen Fall ist Ziffer 2 als Motion zu akzeptieren. Die Ziffern 1 und 3 können als Motion und die 
Ziffer 2 als Postulat angenommen werden. Dann kann man konstruktiv weiterarbeiten. Und noch 
einmal: Den Kanton trifft keine Schuld, sondern die Stiftung und den Verein Wässermatten. Ich ha-
be mich immer ein bisschen zurückgehalten. Ich kann nicht überall in Vereinen und Stiftungen da-
zwischenreden. Das verbietet das Recht, aber auch unsere sonstige Arbeit. Doch mit Ziffer 2 als 
Postulat besteht ein gangbarer Weg, Käthi Wälchli, den wir gemeinsam begehen können.  
Die kantonale Überbauungsordnung hat man einfach als Beispiel genommen, weil es zuerst hiess, 
man soll ein Schutzgebiet machen oder weil sogar irgendwo bei der Stiftung die Idee entstanden 
war, man sollte das Land übernehmen, also quasi enteignen. Aber sowohl eine Enteignung wie 
auch ein Schutzgebiet kommen aus unserer Sicht nicht infrage. Deshalb ist das Ganze auf dem 
Tisch: Eine kantonale Überbauungsordnung kann man nur in Zusammenarbeit mit allen Betroffenen 
erarbeiten. Wenn Sie ein Postulat überweisen, kann man sich an die Arbeit machen.  
 
Präsident. Damit hat noch einmal die Motionärin das Wort. 
 
Käthi Wälchli, Obersteckholz (SVP). Vorweg danke ich ganz herzlich für die breite Zustimmung. 
Ich danke auch dem Regierungsrat für den Vorschlag, dass man eine breite Auslegeordnung 
macht. Ich bin bereit mitzuhelfen, im gegenseitigen Einvernehmen das Mögliche und Machbare 
herauszuholen. Wir wollen nicht, dass die Wässermatten verloren gehen. Wir sind stolz auf sie. 
Aber sie haben einfach ihren Preis. Und jetzt muss ich einfach Grossrat Vanoni sagen: Ich habe 
Mühe mit dir, wenn du sagst, das öffentliche Interesse sei höher zu gewichten als die Entschädi-
gungen. Wenn wir zusätzliche Auflagen bekommen, so entsteht zusätzliche Arbeit. Heute Morgen 
haben wir beim Innovationsgesetz gehört, wie ihr für die Gleichstellung kämpft. Es gibt vielleicht 
auch eine Gleichstellung unter den Bauern und in Bezug auf den Staat, damit wir anständig ent-
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schädigt werden. Das ist bei weitem nicht der Fall. Es spricht für die Bauern, dass sie die Situation 
so lange ertragen haben. Die Bewirtschaftung ist mit viel Handarbeit verbunden. Ich lade dich ein, 
Bruno, im nächsten Frühling mitzuhelfen «Gräbli» auszuschaufeln. Aber von Hand! Dann bekommst 
du vielleicht noch ein «Znüni». Es ist genau der Punkt, dass du sagst, man soll praktisch gratis ar-
beiten. Ich habe wahnsinnig Mühe mit dir, wenn du diesen zweiten Satz so auseinandernimmst. Ich 
habe erklärt, wie es ist. 
Noch etwas zu den Finanzen. Wir haben im Herbst den Betrag gesprochen und du machst den 
Vorwurf, dass wir dabei keine Diskussion hatten. Ich wollte damals eigentlich eingreifen. Man sagte 
mir, dass gehe nicht, weil das Geschäft nur mit dem Kredit und nicht mit der kantonalen Überbau-
ungsordnung zu tun habe. Sonst hätte ich bereits damals die Diskussion angeregt. Deshalb habe 
ich diese Motion eingereicht, damit wir in den Prozess miteinbezogen werden und mitreden können. 
Und noch etwas zu den Mönchen von St. Urban, welche die Wässermatten erschaffen haben: Zu-
vor war dieser Boden kiesig. Durch die Wässerung wurde er tiefgründig und zusätzlich konnte das 
geschwemmte Material zu Düngerzwecken verwendet werden. Die Mönche pflanzten zur Ertrags-
steigerung italienisches Raygras an, welches gedüngt werden muss. Ansonsten geht es kaputt. Will 
man diese Bewirtschaftung nachleben, so müssen die Aufwände in Betracht gezogen werden.  
Noch etwas zum Finanzkapital: Hierzu muss sich die Regierung schon noch etwas überlegen. Jetzt 
hat man das bestehende Kapital plus die gut 3 Mio. Franken, die wir im November beschlossen 
haben. Aber das ist wie ein Reservoir, aus dem man Wasser bezieht, aber von oben fliesst keines 
nach. Langfristig muss man sich vielleicht auch eine andere Finanzierung einfallen lassen. Deshalb 
danke ich Ihnen für die Zustimmung. 
 
Präsident. Herr Vanoni wurde direkt angesprochen. Ich nehme an, Frau Wälchli hat Mühe mit dem, 
was Sie gesagt haben und nicht mit Ihnen als Person. Sie haben das Wort. 
 
Bruno Vanoni, Zollikofen (Grüne). Liebe Käthi, du hast mir Dinge unterstellt, die ich gar nicht ge-
sagt habe. Ich möchte klarstellen, dass ich ein Bauernbub bin. Man sieht mir vielleicht nicht mehr 
an, dass ich früher selber «g’härdöpflet» und die Kühe gemolken habe, wenn der Vater nicht konn-
te. Aber immerhin weiss ich, was arbeiten heisst, und ich komme gerne einmal mithelfen, aber dann 
mit dem «Znüni».  
Zur Sache: Ich sagte, es gehe nicht an, dass man das öffentliche Interesse im vornherein mit einer 
tieferen Bedeutung versieht als private Interessen. Das habe ich gesagt und dazu stehe ich auch 
weiterhin. Es bedeutet eigentlich dasselbe, wie der Regierungsrat gesagt hat: Man muss zuerst die 
Interessen feststellen und nachher kann man eine Abwägung machen. Im Übrigen bin ich auch für 
anständige Löhne. Die 28 Franken, die du erwähnt hast, habe ich nie befürwortet. Im Gegenteil: Ich 
finde auch, dass anständige Löhne bezahlt werden müssen. Das gilt auch für die übrige Wirtschaft. 
Das ist meine kurze Antwort. Wir waren versucht, jetzt aus lauter Trotz gegen das Postulat zu stim-
men, aber ich glaube, wir haben solche Trotzreaktionen im Unterschied zu einem einzelnen Wäs-
sermatten-Bauern nicht nötig. Ich hoffe, meine Kolleginnen und Kollegen stimmen zu oder enthalten 
sich wenigstens. 
 
Präsident. Damit stimmen wir ab. Können wir über die Ziffern 1 und 3 gemeinsam als Motion ab-
stimmen, ist das bestritten? – Nein. Dann stimmen wir zuerst über die Ziffern 1 und 3 und an-
schliessend über das Postulat in Ziffer 2 ab. Wer die Ziffern 1 und 3 als Motion annehmen will, 
stimmt ja, wer sie ablehnt, stimmt nein. 
 
Abstimmung (Ziff. 1 und 3 der Motion) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 

Ja 144 

Nein     0 

Enthalten     0 

 
Präsident. Sie haben die Ziffern 1 und 3 einstimmig als Motion angenommen. Wer Ziffer 2 als Pos-
tulat annehmen will, stimmt ja, wer dies ablehnt, stimmt nein. 
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Abstimmung (Ziff. 2 als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme als Postulat 

Ja 121 

Nein   19 

Enthalten     4 

 
Präsident. Sie haben Ziffer 2 als Postulat angenommen. 
 
  

 

 

 

  


